
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades der Stadt
l\etzschkau

Auf Grund $ 4 Abs. lund $ 73 Abs. 1 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen in der
Frassung der Ilekanntmachung vom 18.März,2003 (GVIll. S. 55. ber. S. 159), letzte Anderung
26.Juni2009 (GVI]l. S. 323). und aufGrundvon $ 1, $ 9 Abs. 1 i.V. $ 2 Satz i des

Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachurg vorn 26.August
2004 (GVBI. S. 418. her. ?005 S. ]$$).letzte Anderung T.November 2A07 (GVIll. S. 478) hat
der Stadtrat der Stadt Netzschkau am27. 04.2010 folgende Satzung beschlossen.

sl
Allgemeines

/- 1. Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im

+ gesamten Bereich des Bades.

2. Die Haus- und Badeordnung ist für alle Badegäste verbindlich. Mit dem Erwerb der
Eintrittskarte erkennt jeder Badegast die Haus- und Badeordnung für einen sicheren
und geordneten Badebetrieb an.

3. Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem
Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.

Jegliche Formen extremistischer Tätigkeiten, die dem Grundgesetz widersprechen, die
Freiheit und Würde der Menschen verächtlich machen und/oder zur
Gewaltverherrlichung und./oder Gewalt aufrufen, sind verboten.

4. Das Personal ggf. weitere Beauftragte des Bades üben gegenüber allen Besuchern das
Hausrecht aus. Besucher, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, können
vom Besuch des Bades ausgeschlossen werden. In solchen Fällen wird das
Eintrittseeld nicht zurückerstattet.

5. Fundgegenstände sind an das Personal abzugeben.

6. Den Badegästen ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte oder
Fernsehgeräte zu benutzen, wenn es dadurch zu Belästigungen der übrigen Badegäste
kommt.

7. Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren
Einwilligung ist nicht gestattet. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das
Fotografieren und Filmen der vorherigen Genehmigung.

$2
Geltungsbereich

1. Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Netzschkau

2. Diese Satzung regelt die Erhebung von Gebühren fiir die Benutzung dieses Freibades,
die im Gebührenverzeichnis aufgegliedert sind.
Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzuns.



7:

s3
Gebührenschuldner

Jeder Badegast, der das Freibad Netzschkau zu Erholungszwecken oder Ausübung
Sportlicher Aktivitäten betritt, ist zur Zahlung der Gebühr verpflichtet, es sei denn, es

besteht Gebührenfr eiheit gemäß der Festlegungen im Gebührenverzeichnis.

$4
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht bei Eintritt in das Bad und wird sofort fiillig.

$s
Höhe der Benutzergebühren

Die Freibadgebühren werden nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses erhoben.
Der Badegast erhält beiZahlutg dieser Gebühr eine Eintrittskarte. Gelöste
Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen bzw. die Eintrittsgebührer nicht
zurickgezahlt.

s6
Öffnungszeiten und Zutritt

Die Öfkrungszeiten und der Einlassschluss werden öffentlich bekannt gegeben. Im
Freibad kann die Öffnungszeit witterungsbedingt verlängert oder verkürzt werden.
Ansprüche gegen den Betreiber (Stadt Netzschkau) können daraus nicht abgeleitet
werden. Einlassschluss ist 30 Minuten vor Schließung des Bades. Die Badezone ist 15

Minuten vor Schließuns des Bades zu verlassen.

Das Personal kann ai" l.n rtrung des Bades oder Teile davon, zum Beispiel durch
Schul- oder Vereinsschwimmen, Kursangebote oder Veranstaltungen, einschränken,
ohne dass daraus ein Anspruch auf Erstattung oder Ermäßigung des Eintrittsgeldes
besteht.

Der Zutitt ist nicht gestattet:

a) Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen,
b) Personen, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit oder offenen

Wunden leiden,
c) Für Kinder unter 6 Jahren ist die Begleitung einer geeigneten Begleitperson

erforderlich,
d) Personen, die Tiere mit sich führen

1.

2.



2.

1.

s7
Itraftung

Die Badegäste benutzen das Freibad auf eigene Gefahr. Der Betreiber oder seine
Erfüliungsgehilfen haften - außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch flir die
auf den Plätzen außerhalb des Bades abgestellten Fahrzeuge. Für höhere Gewalt und
Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt eintreten oder
nicht erkannt werden. haftet der Betreiber nicht.

Frir den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der Betreiber nur
nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch bei Beschädigungen der Sachen
durch Dritte.

$8
Benutzung des Bades

Der Aufenthalt im Nassbereich des Bades ist nur in Badebekleidung gestattet.1.

2. Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden.

se
Ausnahmen

Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei Sonderveran-
staltungen können von dieser Haus- und Badeordnung Ausnahmen durch den Betreiber
zugelassen werden, ohne dass es einer besonderen Auftrebung der Haus- und
Badeordnung bedarf.

$10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten alle
bisher geltenden Regeln außer Kraft.

04.2010

Müller



Benutzergebührenverzeichnis für das Freibad der Stadt Netzschkau als Anlage der
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades der Stadt
Netzschkau. vom 27. 04. 2010

Tageskarte: Erwachsene 2,00 €

Ermäßigung 1,00 €
- Kinder bis 16 Jahre
- Schüler/StudentengegenNachweis
- Inhaber des Netzschkauer Familienpasses

gegen Nachweis

Familienkarte Z}rw. + 1 Kind bis 16 Jahre 4,00 €
2Erw. + 2 und mehr Kinder bis 16 Jahre 5.00 €

-,> 12er Karte Erwachsene 22,00 €

- Kinder bis 16 Jahre 11.00 €
- Schüler/StudentengegenNachweis
- Inhaber des Netzschkauer Familienpasses

gegen Nachweis

Monatskarte: Erwachsene 20.00 €

Ermäßigung 10,00 €
- Kinder bis 16 Jahre
- Schüler/Studenten gegenNachweis
- Inhaber des Netzschkauer Familienpasses

gegen Nachweis

Jahreskarte: Erwachsene 40,00 €

Ermäßigung 20,00 €
- Kinder bis 16 Jahre
- Schüler/StudentengegenNachweis
- lnhaber des Netzschkauer Familienpasses

gegen Nachweis

Freier Eintritt: Kinder bis 4 Jahre

Schwimmunterricht Pauschalpreis 30,00 €

Fiir Kinder- und Jugendgruppen einheimischer Einrichtungen (Schulen, Kindereinrichtungen)
ist der Eintritt mit der Gruppe frei.

Veröffentlichung:
Aushang
an den Bekanntmachungstafel der Stadt Netzschkau vom29,04.2010 - 19. 05. 2010
im Stadtanzeiger der Stadt Netzschkau Nr. 5 vom 19. 05. 2010



Satzunq zur 1. Anderung der Satzung der Stadt Netzschkau über die Erhebunq von

Gebühren für die Benutzuns des Freibades der Stadt Netzschkau

Auf Grund 5 4 Abs. 1 und 5 73 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der

Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (GVBI.S. 55, ber. S. l-59), letzte Anderung

26Juni2009(GVBl.S.323) undaufGrundvon51,59Abs.Li.V.52SatzldesSächsischen
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004

(GVBI.S. 418, ber. 2005 S. 306), letzte Anderung 19.Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142) hat der

Stadtrat der Stadt Netzschkau am 31. Januar 20\2in öffentlicher Sitzung, folgende Satzung

zur !. Anderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des

Freibades der Stadt Netzschkau beschlossen.

5 1 Anderungsbestimmungen

Die Satzung der Stadt Netzschkau über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung

des Freibades der Stadt Netzschkau vom 29.04.201'0, veröffentlicht im

,,Netzschkauer Stadtan zeiger" am 1,9.05.2010 wird wie folgt geändert:

(1) In $ 5 wird folgender Satz 4 angefügt:

,,Mit Verlassen des Freibades verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit."

(2) Das Gebührenverzeichnis für das Freibad der Stadt Netzschkau, welches entsprechend

5 2 Abs. 2 Satz 2 Anlage der Satzung ist, wird wie folgt geändert:

Die Regelungen zur ,,Ller Karte" und ,,Monatskarte" werden ersatzlos gestrichen.

S 2 Inkrafttreten
Die vorstehende Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung

in Kraft.

N etz s c h ka u, d 
"n.../,.. 

2.,.. Z. e.7. 2,...^

' :f.
Werner

Bürgermeister


